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1. Unterschiede Baulast und 
Grunddienstbarkeit



Unterschiede 
Baulast/Grunddienstbarkeit 1

MBO Bayern
  (Abstandsflächen,               Grunddienst-
         Abstände)                            barkeit

Mittel Baulast Erklärung 
Abstandsfläche oder 

Abstände

Dienstbarkeit

Form Verpflichtungserklä-
rung schriftlich +

Eintragung

Verpflichtungserklä-
rung schriftlich

Vertrag notariell 
beglaubigt +
Eintragung

Art öffentl.-rechtl. 
Verpflichtung

öffentl.-rechtl. 
Verpflichtung

privatrechtl. 
Dienstbarkeit

gegenüber Untere Bauaufsichts-
behörde

Untere Bauaufsichts-
behörde

Untere Bauaufsichts-
behörde (Fall 1) und/ 
oder Nachbargrund-

stück (Fall 2, 3)
Eintragung Baulastenverzeichnis kein offizielles 

Verzeichnis
Grundbuch Abteilung II





Unterschiede 
Baulast/Grunddienstbarkeit 2

MBO
Baulast

Bayern
  (Abstandsflächen,               Grunddienst-
         Abstände)                            barkeit

Wirkung gegen 
Grundstückseigen-

tümer und –nachfolger

gegen 
Grundstückseigen-

tümer und –nachfolger

gegen 
Grundstückseigen-

tümer und –nachfolger
Inhalt Tun, Dulden, 

Unterlassen
Dulden von AF, A. 

(Anlage 5 BauVorlV)
Tun, Dulden, 
Unterlassen

Formulie-
rung

nur öffentlich-rechtl. 
notwendiges Maß

Formularerklärung 
(Anlage 5 BauVorlV)

nur öffentlich-rechtl. 
notwendiges Maß ggü. 
Untere Bauaufsichts-

behörde und/oder 
notwendiges Maß ggü. 

Nachbargrundstück
Genehmi-
gungsfähig-
keit

Ermessen gegen Null Regelkonformität (Art. 
6 Abs. 2 Satz 3 

BayBO, Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 Ziff. 1 BayBO)

Abweichungsentschei-
dung (durch Untere 

Bauaufsichtsbehörde/ 
Prüfsachverständiger)



Unterschiede 
Baulast/Grunddienstbarkeit 3

MBO Bayern
  (Abstandsflächen,               Grunddienst-
         Abstände)                            barkeit

Untergang 
bei Eigentü-
merwechsel

nein nein nein

Untergang 
bei Zwangs-
versteig. 
etc.

nein nein ja, wenn nachrangig 
zum Betreiber der 

Zwangsversteigerung;
Untergang durch 

Verjährung möglich
Zeitaufwand gering gering Hoch

Gebühren gering gering Hoch



Unterschiede 
Baulast/Grunddienstbarkeit 4

MBO Bayern
  (Abstandsflächen,               Grunddienst-
         Abstände)                            barkeit

Durchset-
zung ggü. 
Nachbar

indirekt (Antrag auf 
bauliches Einschreiten 
+ ermessensfehlerfreie 

Entscheidung der 
Behörde

indirekt (Antrag auf 
bauliches Einschreiten 
+ ermessensfehlerfreie 
Entscheidung der Unt. 
Bauaufsichtsbehörde

indirekt über Untere 
Bauaufsichtsbehörde 

(Fall 1) oder direkt 
ggü. Nachbargrund-

stück (Fall 2)
Löschung Zustimmung Untere 

Bauaufsichtsbehörde 
bei Wegfall des 

Grundes

Zustimmung Untere 
Bauaufsichtsbehörde 

bei Wegfall des 
Grundes

Zustimmung Untere 
Bauaufsichtsbehörde 

bei Wegfall des 
Grundes (Fall 1) oder 
notariell beglaubigte 
Zustimmung des/der 
Nachbargrundstücks-
eigentümer (Fall 2)

auf Vorrat Vorratsbaulast 
zulässig

Bauantrag erforderlich jederzeit möglich



„Ermessensfehlerfreie Entscheidung“



„Ermessensfehlerfreie Entscheidung“



2. Erfordernisse für 
Baulasten/Grunddienstbarkeiten 



Beispiele
Name Baulastname brandschutzelevant

Geh- und Fahrtrecht Erschließungsbaulast X (Feuerwehrflächen)
Leitungsrecht Erschließungsbaulast O
gemeinsame Bebauung 
von mehreren 
Grundstücken

Vereinigungsbaulast 
(Überbaudienstbarkeit)

X (z. B. Entfall von 
Brandwänden)

Abstandsflächenüber-
nahme

Abstandsflächenbaulast O

Abstandsübernahme aus 
Brandschutzgründen

Flächenbaulast aus 
Brandschutzgründen

X (z. B. Entfall von 
Brandwänden und harter 

Bedachung)
gemeinsame Bauteile 
(wie Kommunwand)

Standsicherheitsbaulast (X) (Entfall von eigenen 
Brandwänden)

Stellplätze Stellplatzbaulast O
Spielflächen Spielflächenbaulast O



Geh- und Fahrtrecht 
(Erschließungsbaulast)

Zugänge/Zuwegungen über Grundstück (1) werden für Grundstück (2) 
gesichert

(Bilder aus Immoportal.com)

Formulierung einer Grunddienstbarkeit
dienendes Grundstück (1) verpflichtet sich zu dulden, dass ein <Geh-
weg> <befahrbare Zufahrt (Geh- und Fahrrecht)> < Feuerwehrzugang> 
<Feuerwehrflächen> <Ver- und Entsorgungsleitungen zum 
vorschriftsmäßigen Anschluss des zu begünstigenden Grundstücks (2) 
an das öffentliche Leitungsnetz> angelegt, unterhalten und benutzt 
werden.



Gemeinsame Bebauung 
(Vereinigungsbaulast)

ermöglicht, dass ein Gebäude auf 2 Grundstücken gebaut wird;
Grundstücke (2) und (5) sowie (3) und (4) bilden bauordnungsrechtliche 
Einheit

(bei Vereinigungsbaulast ggf. andere 
Baulasten nicht erforderlich;
bauplanungsrechtlicher 
Grundstücksbegriff wird nicht verändert)

Formulierung einer Grunddienstbarkeit:
Grundstücke (1) und (2) verpflichten sich gegenseitig, bauliche Anlagen 
so zu errichten, dass sie zusammen mit den baulichen Anlagen auf dem 
jeweils anderen Grundstück das öffentliche Baurecht so einhalten, als 
wären die Grundstücke ein einziges Baugrundstück im Sinne des 
öffentlichen Baurechts



Brandschutzabstände
(Flächenbaul. aus Brandschutzgr.)

Brandschutzabstände für Grundstück (2) auf Grundstück (1) ausdehnen

Formulierung einer Grunddienstbarkeit
dienendes Grundstück (1) gestattet, dass von Grundstück (1) eine 
Teilfläche dem herrschenden Grundstück (2) bei der Bemessung des 
Grenzabstandes hinsichtlich der Brandschutzabstände zugerechnet wird
(daher Abstand und Zirkelschlag hier mit 2,50 m dargestellt)

2,5 2,52,5 1,5 1



Exkurs: Kommunbrandwand bis 2007 
als Regelfall aneinanderger. Gebäude

Art. 31 Abs. 3 BayBO1997 (bis 2007):
Innere Brandwände sind zu errichten, 1. zwischen aneinandergereihten 
Gebäuden, soweit sie aneinander gebaut sind, …
 einschalig (Kommunbrandwand) als Regelfall;
Kommunbrandwand schließt Selbstständigkeit der Gebäude nicht aus

Art. 28 Abs. 2 BayBO2025:
Brandwände sind erforderlich … 1. wenn die (Gebäude-)Abschlusswän-
de mit einem Abstand von weniger als 2,50 m gegenüber der 
Grundstücksgrenze errichtet werden.
 keine innere Brandwand zwischen aneinandergereihten Gebäuden 
mehr gefordert



Exkurs: Platzbedarf zwei Brandwände 
vs. eine Kommunbrandwand

Tabelle NA.B.2.5 zu nationaler Anhang zu DIN EN 1996-1-2:2010-12 
Mindestdicke Kalksandstein-Mauerwerk:



Gemeinsame Bauteile 
(Standsicherheitsbaulast)

gemeinsame Bauteile von den Gebäuden auf Grundstück (1) und (2) 
bleiben beim Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen auf (1) oder (2) 
erhalten, wenn ansonsten die Statik gefährdet würde 

Formulierung einer Grunddienstbarkeit
Grundstücke (1) und (2) verpflichten sich im Falle eines Abbruchs einer 
baulichen Anlage oder Teilen derselben gegenseitig die verbundenen 
gemeinsamen Bauteile (hier: ___________) zu erhalten 



Sonderfälle der Sicherung
• Lüftungsöffnung der Garage/Öffnung für Rauch- und Wärmeabzug auf 

oder zu nah an Nachbargrundstück
• im Brandfall nicht zu gefährdende Außentreppe zu nah an 

Nachbargrundstück (vgl. Brandausstrahlungswinkel 120 Grad, 5m)
• Nichtbrennbare, nicht feuerwiderstandsfähige Außenwand eines 

notwendigen Treppenraums zu nah an Nachbargrundstück (vgl. 
Brandausstrahlungswinkel 120 Grad, 5m)

• PV-Anlage zu nah an Brandwand



3. Mögliche Verfahren bei 
Abweichungen mit Dienstbarkeiten



Vorklärung 1: Was ist überhaupt 
nachbarschaftsschützend?

Grob vereinfacht: (Auch aus der Sicht des Vorbeugenden 
Brandschutzes) sind im Mindesten alle Regelungen, die sich auf 
Abstände von der Grundstücksgrenze beziehen, ein Indiz für den 
Nachbarschaftsschutz (und nur für den Nachbarschaftsschutz).
Beispiele: (Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück, 
„Einmauerungsregeln“,) Brandwände nach Art. 28 Abs. 2 Ziff. 1 BayBO, 
die gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden müssen

Abweichung möglich? Plakativ ausgedrückt: Wenn der Nachbar 
zustimmt, kann aus dieser Sicht der Nachbarschaftsschutz aufgehoben 
werden, wenn der Genehmigende/Bescheinigende zustimmt. (Was in 
anderen Bundesländern durch Baulasten möglich ist, sollte auch in 
Bayern möglich sein!)



Vorklärung 2: Welche Thematik ergibt 
sich, wenn der Nachbarschaftsschutz 
aufgehoben wird?

Grob vereinfacht: Auf Grund des Schutzes des Eigentums im 
Grundgesetz (Art. 14 Abs. 1 GG) und § 903 BGB kann grundsätzlich der 
Nachbar im Rahmen der Gesetze mit seinem Grundstück verfahren, z. B. 
es bebauen oder Zugang/Zufahrt unterbinden, wie er will. Die Rege-
lungen und die Rechtssprechung hierzu sind gesetzlich sehr dezidiert.

Argumentation bei Abweichung? Plakativ ausgedrückt: Wenn zur 
Bebauung das Nachbargrundstück (mit Zustimmung) mit einbezogen 
wird, sind die dezidierten Regelungen zum Nachbarschaftsschutz 
ausgehebelt und es treten die Regelungen der vereinbarten 
Dienstbarkeiten/Baulasten an deren Stelle.

Beispiele: Gebäudeklassenabgrenzung; GK 2, wenn das Gebäude an 
der Grundstücksgrenze steht; selbes Gebäude ist lediglich GK 1, wenn 
das Nachbargrundstück mit einbezogen wird.



Vorklärung 3: Warum ist Baulast oder 
rechtliche Sicherung gegenüber Unt. 
Bauaufsichtsbehörde erforderlich?

Grob vereinfacht: Um den Regelungszweck („öffentl. Sicherheit und 
Ordnung“) erfüllen zu können, muss die Umsetzung der NS-Regelung 
dauerhaft sein, also auch z. B. bei einem eventuellen Eigentümerwechsel 
des Nachbargrundstücks und die Eingriffsbefugnisse der Bauaufsicht 
dürfen nicht ausgehebelt werden.

Problem 1 (Dauerhaftigheit) plakativ ausgedrückt: Wenn die rechtliche 
Sicherung nicht gegenüber der Untere Bauaufsicht erfolgt, könnten die 
beiden Nachbarn die rechtliche Sicherung jederzeit aufheben.

Problem 2 plakativ ausgedrückt (Eingriffsbefugnis): Wenn der (vermein-
tlich) „dienende“ Nachbar die Umsetzung der Regelung (zulässig) 
verweigert, hätte ggf. ansonsten die Untere Bauaufsicht in letzter 
Konsequenz nur den harten Eingriff über die Nutzungsuntersagung (des 
vermeintlich herrschenden Grundstücks) um die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung herzustellen; ansonsten hätte die Bauaufsicht mehr 
Möglichkeiten (z. B. Verhältnismäßgkeitsgrundsatz, Auswahlermessen).



materiell-rechtl. Umgang mit nach-
barschützenden Abw.; Fälle nach 
Eingriffsintensität in NS

• 0. Fall: keine Verschlechterung des Nachbarschaftsschutzes
 Genehmigung/Bescheinigung aus NS-Sicht möglich

• 1. Fall (am Beispiel rechtmäßiger Überbau):
überbaute Grundstücksfl. kann sinngemäß wie eigene Grundstücksfl. 
behandelt werden (z. B. Brandwandregelungen – auch innere 
Brandwandregelungen wie Geschossversatz sinngemäß anwenden)
 nur mit Nachbarzustimmung Genehmigung oder Bescheinigung 
aus NS-Sicht möglich

• 2. Fall (am Beispiel gemeinsames Gebäude):
Aufhebung des gegenseitigen Nachbarschaftsschutzes, Grundstücke 
werden wie ein Grundstück behandelt (z. B. Trennwandregelungen 
sinngemäß anwenden)
 nur mit Nachbarzustimmung Genehmigung oder Bescheinigung 
aus NS-Sicht möglich

Intensität des Eingriffs in Nachbarschaftsschutz



materiell-rechtl. Umgang mit nach-
barschützenden Abweichungen; Fragen

• 1. Fall: „präskriptive“ Abstandsübernahme oder Nachbargrenze fiktiv 
verschieben? (Verschieben sich „nur“ die Brandwände oder Abstände 
aus Brandschutzgründen? Sind mehrere Nebengebäude möglich?)

• 2a. Fall: Soll/kann der Nachbarschaftsschutz (das mehr an Schutz 
durch fremden Nachbarn) gegenüber einem fiktiv verschmolzenen 
oder vereinigten Grundstück in Bezug auf den Brandschutz nur in 
Teilbereichen des Brandschutzes (z. B. Solaranlage über Wand an 
Stelle Brandwand) aufgehoben werden?

• 2b. Fall: Muss der Nachbarschaftsschutz (das mehr an Schutz durch 
fremden Nachbarn) gegenüber einem fiktiv verschmolzenen oder 
vereinigten Grundstück in Bezug auf den Brandschutz gänzlich 
aufgehoben werden?

Intensität des Eingriffs in Nachbarschaftsschutz



Abstandsübernahme, fiktive Verschie-
bung der Nachbargrenze (1. Fall)

präskriptive Abstandsübernahme, Betrachtung mit
(Anlage 5)    fiktiver Grundstücksgrenze

fiktive Grundstücksgrenze 
als Abweichung



Aufhebung Nachbarschaftsschutz in 
Teilbereichen (2a. Fall)

Entfall von Anforderungen in Teilbereichen

keine Anforderungen mehr (als Abweichung)

Bauordnungslösung>=0,50m >=0,50m



Aufhebung Nachbarschaftsschutz 
gänzlich (2b. Fall mehrere Gebäude)

kompletter Entfall von NS-Anforderungen

regelkonform; keine (NS-Re-
gelungs-) Anforderungen 
mehr

regelkonform; keine (NS-Re-
gelungs-) Anforderungen 
mehr

regelkonform; keine (NS-Re-
gelungs-) Anforderungen 
mehr

eigene Meinung zu dieser Darstellung: Die <75° ergeben 
sich vermutlich aus der Abstandsflächenthematik (Art. 6 
Abs. 3 Ziff. 1 BayBO). Aus Brandschutzgründen können 
<60° aber besser hergeleitet werden – 120°/2 = 60° (in 
Anlehnung an Art. 28 Abs. 6 BayBO); zudem muss die 
„Eckwand“ keine mechanische Beanspruchbarkeit 
aufweisen.



Aufhebung Nachbarschaftsschutz 
gänzlich (2b. Fall mehrere Gebäude)

andere Anforderungen statt NS-Anforderungen

5* 1 fiktives

1 Trennwand statt 2 Brandwände 1 Trennwand statt 2 Brandwände; 
Trennwand nur im „berührenden“ 
Wandteil als Abweichung

keine Anforderungen mehr



Aufhebung Nachbarschaftsschutz 
gänzlich (2b. Fall ein Gebäude)

wegen möglicher 
Grundstücksteilung vgl. Teil 
3 des Vortrags



materiell-rechtl. Umgang mit nach-
barschützenden Abw.; Ermessen

• Fall A: Ermessen wird in gleichem Maß wie Neubau ausgeübt

• Fall B: Schutzniveau des jeweiligen Gebäudes wird erhalten und 
keine erhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit

• Sonderfall (Art 46 Abs. 5 BayBO): Sollen Nutzungseinheiten mit 
Aufenthaltsräumen in bestandsgeschützten Gebäuden in Wohnraum 
umgewandelt werden, sind auf bestehende Bauteile Art. 6, 25, 26, 28, 
29 und 30 nicht anzuwenden.

• Sonderfall (IIB7-4112.420-013/11): zwar Nutzungsänderung, aber 
Genehmigungsfrage wird nicht neu aufgeworfen, weil „keine den 
Brandschutz grundlegend berührenden anderen Belange sich 
ergeben“  unterschiedliche Rechtsmeinungen

weite Ausübung des Ermessens

enge Ausübung des Ermessens

Keine Abweichung und damit  Ermessensausübung notwendig, da
Regelprivilegierung



Exkurs: Überbau
Überbau

Nachbarzustimmung erfolgt

rechtmäßiger 
Überbau

rechtswidriger 
Überbau

Nachbarzustimmung nicht erfolgt

rechtswidrig, aber 
entschuldigter 

Überbau

rechtswidrig und  
nicht entschuldigter 

Überbau

Eigentümer= 
Überbauender

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
oder Widerspruch davor oder …

leichte Fahrlässigkeit + kein Wider-
spruch davor oder sofort danach

Duldung+Geldrente 
bis Beseitigung

Eigentümer=Nachbar
+Beseitigungsanspr.



4. Schnittstellen



Sonderfall zu Regelungen in öffentl.- 
rechtl. Vorschriften 1

Die Dienstbarkeit <Baulast> ist nur erforderlich, so weit sich nicht bereits 
aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften das Tun, Dulden oder Unterlassen 
ergibt. (Beispiele: Feuerwehrzufahrt, Abstandsflächen, 
Brandschutzabstände auf öffentlichen Grund)

Ein Weg, der nicht öffentl.-rechtl. gewidmet ist, wird wie eine Privatfläche 
gesehen, weil der Eigentümer nach § 903 BGB (zunächst) damit beliebig 
verfahren kann.

Umkehrschluss von Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BayBO:
Öffentl.-rechtl. Widmung erforderlich bei:
• Wohnungsweg GK 4 und 5
• Nicht-Wohnungsweg
• außerhalb § 34 BauGB (Außenbereich)
(oder Befreiung von BauGB erforderlich)



Sonderfälle
Erbbaurecht: Liegt die Vermutung nahe, dass das Erbbaurecht endet, 
solange die Dienstbarkeit öffentlich-rechtlich noch erforderlich ist, hat der 
Eigentümer des dienenden Grundstücks die Verpflichtungserklärung 
<den notariell beglaubigten Vertrag> mit zu unterzeichnen.

Nießbrauch: keine Unterzeichnung des Nießbrauchnehmers erforderlich

WEG: Betrifft die Dienstbarkeit öffentlich-rechtlich mehrere Eigentümer, 
z. B. mehrere Sondereigentümer oder bei Gemeinschaftseigentum, 
haben alle betreffenden Sondereigentümer des dienenden 
Grundstückanteils bzw. alle Gemeinschaftseigentümer den notariell 
beglaubigten Vertrag mit zu unterzeichnen.



„Vermeintliche“ Zwangsläufigkeiten 
1

• „Fensterrecht“ = jede Art von Lichtöffnung + Türen
„Lichtrecht“ = Erhaltung der Belichtung
Ein (abstraktes) Fenster- und/oder Lichtrecht bedingt nicht 
zwangsläufig, dass das Fenster und/oder die Verglasung ohne 
Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt werden kann.

• Ein Wärmedämmungs-Überbaurecht (§ 46a AGBGB) bedingt nicht 
zwangsläufig, dass damit die Brandschutzabstände eingehalten 
werden („die übergreifenden Bauteile öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften nicht widersprechen“).

• Ein Leiterrecht (§ 46b AGBGB) bedeutet nicht eine Aufstellung von 
tragbaren Leitern für den Brandfall („… mindestens einen Monat vor 
… anzuzeigen“).

• Rechte können ggf. „verwirkt“ sein: Geltendmachung verstößt gegen 
Treu und Glauben, weil sich andere Teil auf Nichtgeltendmachung 
über längeren Zeitraum eingestellt hat (Umstandsmoment + 
Zeitmoment)



„Vermeintliche“ Zwangsläufigkeiten 
2

• Ein (abstraktes) Gehrecht bedingt nicht zwangsläufig, dass der 
Gehweg
• geradlinig im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayBO ist,
• die Entfernung von maximal 50 m im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 4 

BayBO einhält oder
• die Anforderungen des Abschnitts 14 der RlFlFw hinsichtlich Breite 

einhält.
• Ein (abstraktes) Fahrrecht bedingt nicht zwangsläufig, dass der 

Fahrweg
• die Anforderungen der Abschnitte 1 bis 12 der RlFlFw hinsichtlich 

Tragfähigkeit, Feuerwehrzufahrts-, Kurven und 
Aufstellflächengeometrie einhält oder der Anleiterbereich 
freigehalten wird,

• eine Bewegungsfläche gemäß Abschnitts 13 der RlFlFw 
vorgesehen wird oder

• die Feuerwehrflächen ständig freigehalten werden.



„Vermeintliche“ Zwangsläufigkeiten 
3

• Ein Notwegerecht – wenn es im konkreten Fall überhaupt existiert - 
bedingt nicht zwangsläufig, dass der Weg im Gefahrenfall als 
Feuerwehrzugang oder – zufahrt zur Verfügung steht.



Exkurs: Bestandsschutz 1

Bestandsgeschützt ist eine bauliche Anlage, wenn sie
• genehmigt und genehmigungskonform errichtet worden ist 

("formeller Bestandsschutz"),
• zum Zeitpunkt ihrer Errichtung dem geltenden Recht entsprochen 

hat ("materieller Bestandsschutz") und danach jeweils nicht 
rechtswidrig geändert worden ist.

Bestandsgeschützt ist die bauliche Anlage unabhängig von ihrer
formell und/oder materiell rechtmäßigen oder rechtswidrigen 
Errichtung auch, wenn sie zum Zeitpunkt der bauaufsichtlichen 
Beurteilung (z. B. der Entscheidung über einen Bauantrag oder über 
bauaufsichtliche Maßnahmen) dem dann geltenden materiellen Recht 
entspricht.

Ergänzung (Rechtssprechung): Bestandsgeschützt … auch, wenn sie 
über einen Zeitraum (zwischen Errichtung und bauaufsichtlicher 
Beurteilung) von mindestens 3 Monaten dem dann geltenden 
materiellen Recht entsprach.



Exkurs: Bestandsschutz 2

Vorgreifende Frage zu Teil 3:

Kann bei einer Grundstücksteilung oder dgl., bei der nur 
nachbarschützende Brandschutzvorschriften bauordnungsrechtlich 
formell nicht beantragt wurden, die Brandschutzvorschriften 
ansonsten (unter „Ausklammerung“ des Nachbarschaftsschutzes) 
aber eingehalten werden und die „Ausklammerung“ des 
Nachbarschaftsschutzes per Dienstbarkeit geregelt ist, materieller 
Bestandsschutz geltend gemacht werden?

Variante: … wenn die „Ausklammerung“ des Nachbarschaftsschutzes 
konkludent (Grundstücksteilung in Personalunion) erfolgt ist …



Exkurs: Was ist überhaupt nachbar-
schaftsschützend bei Brandwänden?

blau unterer Bereich:
schützt sich selbst
schützt Nachbarn, wenn er 
zu nahe (< 2,50 m) an der 
Grenze ist

blau ober Bereich:
muss sich selbst nicht 
schützen
schützt Nachbarn nicht

rot unterer Bereich:
schützt sich selbst
schützt Nachbarn, wenn er 
zu nahe (< 2,50 m) an der 
Grenze ist

rot oberer Bereich:
schützt sich selbst
schützt Nachbarn, wenn er 
zu nahe (< 2,50 m) an der 
Grenze ist

Jeder der Nachbarn kann sich durch Brandwand selbst schützen
Jeder der Nachbarn bedarf nur fremden Schutzes, wenn
2,50 m <= eigener Abstand < 5 m (ohne Brandwand) 
Bei zwei GK-3-Gebäuden und Wand an Stelle Brandwand wird der Nach-
bar 30 Minuten geschützt (30<-->90) und man selbst 60 Minuten (EI60)



Exkurs: Klarheit, Privilegierung, Inkon-
sistenzen beim Nachbar-Brandschutz 1

Klarheit
• Brandschutzabstand 5 m oder Brandwand erreicht durch

• 2 * 2,5 m Brandschutzabstand jeweils gegenüber der 
Grundstücksgrenze ( beide schützen sich gegenseitig) oder 

• 1 * 2,5 m Brandschutzabstand gegenüber der Grundstücksgrenze 
+ 1 * Brandwand ( Brandwand schützt nur eigenes Gebäude und 
den niedrigeren Nachbarn) oder 

• 2 * Brandwand ( jeweilige Brandwand schützt nur jeweils 
eigenes Gebäude und nicht den höheren Nachbarn)

• oberer Brandwandabschluss ( jeweilige Brandwand schützt nur 
jeweils eigenes Gebäude und nicht den höheren Nachbarn

• Brandschutz bei Dächern von traufseitig aneinander gebauten 
Gebäuden
• raumabschließend feuerh. von innen nach außen ( jeweiliges 

Dach schützt nur gleichhohen oder höheren Nachbarn)



Exkurs: Klarheit, Privilegierung, Inkon-
sistenzen beim Nachbar-Brandschutz 2

„Privilegierung“
• Brandschutzabstand

• Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Feuer-
stätten, <= 50 m³ (Art. 28 Abs. 2 Ziff. 1
BayBO)

• (ortsüblicher) Dachüberstand (bis 70 cm)
(in Anlehnung an Art. 6 Abs. 6 Satz 1
Ziff. 1 BayBO)

• Vorbauten, die keinen Raum bilden (Balko-
ne) mit Abstand >= 2 m (in Anlehnung an
Art. 6 Abs. 6 Satz 1 Ziff. 2 BayBO)

• Brandwanderfordernis bei Gebäudeklasse 2 entfallen (Trennwand)

• Brandschutzabstand bei Dächern von traufseitig aneinander gebauten 
Gebäuden 2 * >=1,25 m



Exkurs: Klarheit, Privilegierung, Inkon-
sistenzen beim Nachbar-Brandschutz 3

Inkonsistenzen

rot = (fiktiver) Brandausstrahlwinkel (stimmt nicht mit dem Wortlaut 
„gegenüber der Grundstücksgrenze überein)



5. Beispiele



Beispiel Abstandsübernahme oder
Abweichung von Art. 28



Fenster sind im Bestand für 
Wohnung genehmigt

Fenster ist im Bestand für 
Werkstatt genehmigt

Fenster sind im Bestand 
formell nicht genehmigt, aber 
seit Jahrzehnten vorhanden



Lösung mit Abstandsfläche



Lösung mit Dienstbarkeit ggü. Rechtsträger der Unteren Bauaufsichtsbehörde



Beispiel Überbau, Rettungswege



Beispiel Überbau ohne Rettungswege 
im    Freien auf fremden Grund



Beispiel Überbau mit Rettungswegen 
im    Freien auf fremden Grund

Rettungsweg aus Garage führt über 
Nachbargrundstück, weil er 
ansonsten über WEG-Gärten führen 
würde



Beispiel Feuerwehrflächen



Beispiel komplexe Verzahnung



Beispiel Grundstücksteilung



Beispiel Grundstücksteilung durch „Napo-
leons“ Parzellierung + Nutzungsänderung



Beispiel Pferdestall: Art. 46 Abs. 5 BayBO?, 
Ermessen „Erhaltung des Schutzniveaus“, …? 

Fenster ist im Bestand für Pferdestall 
genehmigt; unterschiedliche 
Rechtsmeinungen, ob für (Regelbau-) 
Beherbergungsraum-Küche über 
“Nichtaufwerfen der Genehmigungsfrage“ 
Bestandsschutz regelzulässig.



Ende - Fragen
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